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Satzung der TelefonSeelsorge in Darmstadt  
 
 
 
§ 1 Name und Sitz  
 
1. Der Verein führt den Namen „TelefonSeelsorge Darmstadt e. V.“. Er hat Sitz in Darm-
stadt und ist im Vereinsregister eingetragen.  
 
 
§ 2 Zweck  
 
1. Der Verein trägt die TelefonSeelsorge für Darmstadt und Umgebung. Der Dienst der 
TelefonSeelsorge geschieht in christlicher Nächstenliebe als Auftrag der beiden Kirchen. 
Sie ist geöffnet für alle Hilfesuchenden ohne Rücksicht auf Konfession, Rasse, Nationalität 
und Weltanschauung.  
 
2. Zweck des Vereins ist die unentgeltliche Beratung und Hilfe für Hilfsbedürftige ohne 
Rücksicht auf Konfession, Rasse, Nationalität und Weltanschauung. Der Satzungszweck 
wird verwirklicht insbesondere durch ständiges Besetzthalten des Telefons im Rahmen der 
TelefonSeelsorge.  
 
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirch-
liche Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.  
 
4. Eine Änderung des Vereinszweckes ist ausgeschlossen.  
 
 
§ 3 Vermögensbildung  
 
1. Alle Mittel des Vereins sind für seine satzungsmäßigen Zwecke gebunden. Die Mitglie-
der erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonsti-
gen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten weder bei ihrem Ausscheiden noch 
bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins irgendwelche Anteile am Vereinsvermögen.  
 
2. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
 
§ 4 Mitgliedschaft  
 
1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, insbesondere katholi-
sche und evangelische Kirchengemeinden werden.  
 
2. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung 
der Aufnahme, die nicht begründet zu werden braucht, kann die Mitgliederversammlung 
angerufen werden.  
3. Die Mitglieder sind zur Beitragsentrichtung verpflichtet. Die Beitragshöhe wird durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt.  
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4. Die Mitgliedschaft erlischt:  
 
a) durch Tod  
b) durch Verlust der Rechtspersönlichkeit bei juristischen Personen  
c) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Vorstand zum Schluss eines  
 Geschäftsjahres erklärt werden muss  
d) durch Ausschluss aus wichtigen Gründen.  
 
Gegen den Ausschluss durch den Vorstand kann innerhalb eines Monats Berufung bei der 
Mitgliederversammlung eingelegt werden.  
 
 
§ 5 Geschäftsjahr  
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 6 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand  
b) die Mitgliederversammlung  
 
 
§ 7 Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus zwei Vorsitzenden, dem Rechner und fünf weiteren Vor-
standsmitgliedern. Vier Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung aus 
dem Kreis der Vereinsmitglieder gewählt. In den Vorstand werden entsandt:  
 
a) vom Bischöflichen Ordinariat Mainz ein Mitglied  
b) von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch das  
 Zentrum Seelsorge und Beratung, ein Mitglied  
c) vom Katholischen Dekanat Darmstadt ein Mitglied  
d) vom Evangelischen Dekanat Darmstadt-Stadt ein Mitglied  
 
2. Die Vorstandsmitglieder werden auf der Mitgliederversammlung für jeweils drei Jahre 
gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt.  
 
3. Bei der Wahl des Vorstands ist dem ökumenischen Charakter des Vereins Rechnung zu 
tragen.  
 
4. Der Vorstand setzt die Grundlage der Vereinstätigkeit fest und berät und entscheidet 
über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbe-
halten sind. Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte. Er stellt den Haushaltsplan auf.  
 
 
5. Der Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus den beiden Vorsitzenden. Er und die  
Aufgaben der übrigen Vorstandsmitglieder werden von dem Gesamtvorstand benannt.  
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6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn außer einem Vorsitzenden wenigstens vier weite-
re Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Über jede 
Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem anwesenden Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied des Vorstands zu unterzeichnen ist.  
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
 
1. Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Ihr obliegt insbe-
sondere:  
 
a) die Entgegennahme des Haushaltsplans und des Jahresberichts  
b) die Entgegennahme der Jahresrechnung und Entlastungserteilung nach  
 Rechnungslegung  
c) die Festsetzung eines Mitgliedsbeitrags für natürliche und juristische Personen  
d) die Wahl des Rechnungsprüfers und dessen Stellvertreters  
e) die Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge  
f) die Beschlussfassung über die Berufung gegen die Ablehnung der Aufnahme oder 
 den Ausschluss von Mitgliedern durch den Vorstand (§ 4)  
g) die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung  
h) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins  
 
2. Weitere Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert oder mindestens 1/3 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung beantragen.  
 
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch die Vorsitzenden. Die Einla-
dung ist den Mitgliedern spätestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin unter 
Angabe von Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung schriftlich bekannt zu geben.  
 
4. Anträge an die Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vor Versamm-
lungstermin beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.  
 
5. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Natürliche Mitglieder können sich nicht vertre-
ten lassen.  
 
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, abgesehen von § 9 und § 10, mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  
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7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die 
von einem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstands zu unterzeichnen ist.  
 
 
§ 9 Satzungsänderung 
 
Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder und der 
Zustimmung des Bischöflichen Ordinariats Mainz, der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau, vertreten durch das Zentrum Seelsorge und Beratung, des Evangelischen 
Dekanats Darmstadt-Stadt und des Katholischen Dekanats Darmstadt.  
 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 
1. Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer für diesen Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. Sie bedarf der Zustimmung von 3/4 der erschie-
nenen Mitglieder sowie des Bischöflichen Ordinariats Mainz, der Evange- 
lischen Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch das Zentrum Seelsorge und Bera-
tung,  des Evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt und des Katholischen Dekanats 
Darmstadt.  
 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
fällt das Vermögen nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an das Bischöfliche 
Ordinariat und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Verhältnis 1:1. Die 
Empfänger müssen dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige und kirchliche Zwecke verwenden.  
 
 
(Stand: 10. März 2008)  


